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Mehr Flexibilität für die Kadervorsorge

 Ausserobligatorische Lösungen
öffnen neue Perspektiven
 Pensionskassen sind zum Dauerthema in den Medien geworden. Ging es bisher um Fragen bezüglich 
Höhe des Mindestzinssatzes oder um Unterdeckung und Sanierung, verlagert sich das Interesse in jüngs-
ter Zeit auf die Flexibilität der individuellen Vorsorge. Arbeitgeber und Arbeitnehmer verfolgen die Ent-
wicklung mit grossem Interesse, schliesslich betrifft es für alle die Höhe der zu erwartenden Rente.
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Dr. Kurt Bättig

 

Die Arbeitgeber interessieren insbesondere 
auch die künftigen Kosten. Ganz entschei-
dend aber: Eine fl exible ausserobligato-
rische Lösung wird zum idealen Instrument 
der Steueroptimierung und zum geschätzten 
«fringe benefi t» neuzeitlicher Arbeitsverträ-
ge für leistungsorientierte Kader.

Steuern sparen

Im Normalfall ist die Möglichkeit der Ein-
fl ussnahme auf die BVG-Regelung durch 
den Arbeitgeber und die Versicherten ge-
ring, da die meisten Arbeitnehmer bei Ver-
sicherungs-Sammelstiftungen mit wenig 
Flexibilität angeschlossen sind. Dies muss 
nicht so sein! Ein kompetenter und aktiver 
Kassenvorstand nutzt die vom BVG und 
Steuerrecht gewährten Freiheiten und ge-
winnt mit einem fl exiblen Partner, der im 
Bereich der ausserobligatorischen beruf-
lichen Vorsorge ein attraktives Konzept samt 
Beratung bietet, zahlreiche Vorteile. So lassen 
sich Steuern sparen und Freiheiten nutzen.

Im Idealfall bildet jede angeschlossene Un-
ternehmung innerhalb einer zeitgemäss 
strukturierten, fl exiblen Sammelstiftung ein 
autonomes Vorsorgewerk mit eigener Ver-
mögensanlage und eigener Anlagestrate-
gie. Sämtliche Anlageentscheide werden 
durch den Kassenvorstand getroffen, und 
diese sind einzig durch die gesetzlichen Vor-
schriften von BVV2 reglementiert. Bei Vor-
liegen der notwendigen Risikobereitschaft 
sind auch der Einsatz von derivativen Finanz-
instrumenten sowie die Erweiterung der An-
lagemöglichkeiten nach Art. 59 BVV2 mög-
lich. Bei der Ausarbeitung des Anlageregle-
ments wird eine geeignete Strategie festge-
legt.

Variable Verzinsung

Pensionskassen können grundsätzlich den 
Destinatären nicht mehr Zins gutschreiben, 
als sie am Kapitalmarkt selber verdienen. 
Deshalb wird bei fortschrittlichen Stif-
tungen, die den ausserobligatorischen Teil 
abdecken, kein fi xer Mindestzins (wie im 
Obligatorium) garantiert, sondern es wird 
die tatsächlich erzielte Rendite, diese jedoch 

vollumfänglich, den Versicherten gutge-
schrieben. Im Freizügigkeitsfall erhält der 
Versicherte somit neben seinem Altersgut-
haben auch sämtliche aufgelaufenen Ver-
mögenserträge. Dieser zukunftsweisende 
und transparente Grundsatz beendet rea-
listische Erwartungen, widerspiegelt die 
Qua lität der Anlageentscheide und die 
Möglichkeiten auf den Kapitalmärkten. In 
guten Börsenjahren kann die Verzinsung im 
ausserobligatorischen Teil somit wesentlich 
höher sein als die derzeit gültigen 2,5 Pro-
zent im Obligatorium, in schwierigen Bör-
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senzeiten kann sie natürlich auch tiefer aus-
fallen. 

Hohe Transparenz

Dem Bedürfnis nach Transparenz muss in 
der gewählten Stiftung grosse Bedeutung 
beigemessen werden. Die im Vorsorgebe-
reich häufi g anzutreffende Situation, bei der 
Vorsorgegelder über Jahrzehnte anonymi-
siert angelegt sind, ohne dass der Kassen-
vorstand weiss, wer bzw. wie die Vorsorge-
gelder verwaltet werden, ist passé. Deshalb 
sollten mindestens einmal jährlich die je 
Vorsorgewerk gesonderte Rechnungsle-
gung und die individuelle Anlagestrategie 
mit dem Kassenvorstand besprochen wer-
den. Die Bilanz zeigt auf, wie die Vermö-
genswerte im Einzelnen angelegt und wie 
hoch die reglementarischen Sparkapitalien 
der Destinatäre samt Schwankungsreserven 

sind. Aus der Betriebsrechnung sind die er-
wirtschafteten Vermögenserträge und die 
angefallenen Verwaltungskosten bei Vermö-
gensverwaltern klar ersichtlich.

Jährlich erhält zudem jeder Versicherte 
einen Ausweis über sein Sparkapital, auf dem 
auch sein persönlicher Anteil an den Schwan-
kungsreserven ausgewiesen ist. Auf Grund 
der getrennten Rechnungsstellung von 
Spar- und Risikoprämien sind deren Höhe 
und Zusammensetzung jederzeit bekannt.

Ausgeprägte Flexibilität

Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
und Möglichkeiten sind erfolgreich tätige 
Stiftungen bestrebt, den Versicherten ein 
höchst mögliches Mass an Flexibilität zu bie-
ten. Ein Anschluss gewährleistet dieselben 
Gestaltungsmöglichkeiten, die autonome 
Pensionskassen bieten. Zudem können im 
Idealfall die bisherigen Beziehungen und 
Kontakte zum Bankinstitut/Anlageberater, 
zum Versicherungsberater und zum Steuer-
berater beibehalten werden. Jeder Versiche-
rte hat im Weiteren die Möglichkeit, eine 
auf seine persönlichen Verhältnisse mass-
geschneiderte Begünstigtenordnung für den 
Todesfall vorzusehen. Neben kurzen Kündi-
gungsfristen sollte auch die Möglichkeit be-
stehen, den Kreis der versicherten Personen, 
die Höhe des versicherten Lohns, die Höhe 
der Sparprämie und die Kostenverteilung pe-
rio disch allfälligen neuen Gegebenheiten 
anzupassen.

Optimale Sicherheit

Nur eine sichere Altersvorsorge ist auch eine 
gute Vorsorge. Gute im ausserobligato-
rischen Bereich tätige Stiftungen verwalten 
deshalb – im Gegensatz zu einer Gemein-
schaftsstiftung – das Vermögen je Vorsor-
gewerk separat. Nur auf diese Weise entwi-
ckelt sich das Vermögen jeder Vorsorgeein-
richtung unabhängig vom Schicksal der an-
deren Vorsorgewerke. Vermögenserträge 
werden zur Äuffnung der eigenen Wert-
schriftenschwankungsreserven eingesetzt, 
bis diese das Ausmass von beispielsweise 
20 Prozent des Gesamtvermögens errei-
chen. Ein Controlling innerhalb des Kassen-
vorstands, die quartalsweise Überwachung 
durch die Pensionskassen-Verwaltungsor-
gane, die jährliche Kontrolle der Rechnungs-
legung und der Geschäftsführung durch die 
Kontrollstelle und das Amt für berufl iche 
Vorsorge ergänzen bewährte Sicherheitsdis-
positive, auf deren Existenz Versicherte ein 
besonderes Augenmerk legen sollten. 

Einkauf fehlender Jahre

Versicherte müssen bei fl exiblen Lösungen 
im Rahmen der reglementarischen und ge-
setzlichen Vorschriften jederzeit fehlende 
Beitragsjahre einkaufen können. Allgemein 
wird anerkannt, dass darunter nicht nur feh-
lende Beitragsjahre ab Alter 25, sondern 
auch auf dieses Alter rückwirkende Nach-
zahlungen von Lohnerhöhungen zu verste-
hen sind. Die einfachste Art, Beitragsjahre 
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einzukaufen, stellt die Überweisung des 
entsprechenden Barbetrags dar. Als Beson-
derheit kann bei weitsichtig ausgelegten 
Modellen der Einkauf jedoch auch in ande-
ren Formen, zum Beispiel durch die Über-
tragung von bestehenden Wertschriftende-
pots und unbelasteten Schuldbriefen, voll-
zogen werden. Auf derartige Weise wird es 
möglich, dass leitende Angestellte dank er-
heblicher Steuereinsparung zu Liquidität ge-
langen, um etwa ausserordentliche Amorti-
sationen zu leisten oder auch einen Ausbau 
ihres Eigenheims vorteilhaft zu fi nanzieren.

Leistungsorientierte Verträge

Arbeitsverträge für Kader, in denen ein fort-
schrittliches BGV-Modell bezüglich der aus-
serobligatorischen Absicherung vorgesehen 
ist, gewinnen stark an Attraktivität. Dass sol-
che Lösungen auch «fringe benefi ts» spezieller 
Güte für leitende Angestellte darstellen, ver-
steht sich von selbst. Dass KMU-Chefs diese 
Möglichkeit auch für sich nutzen, ebenso. Beim 
Einkauf mittels Übertragung von Wertschrif-
tendepots oder unbelasteten Schuldbriefen 
wird das Eigentum der Wertpapiere vertrag-
lich vom Versicherten auf die Sammelstif-
tung übertragen und ein Einkauf kann so-
mit auch ohne Barmittel erfolgen. Diese Art 
des Einkaufs fehlender Beitragsjahre darf 
wohl als einzigartig bezeichnet werden.

Beträchtliche Steuerersparnisse

Bei KMU-Chefs wie Kader drückt die Steu-
erprogression enorm. Dies erst recht, wenn 
der Ehepartner bzw. die Ehepartnerin eben-
falls berufstätig ist. Deshalb lockt die sofor-
tige (einmalige) Steuerersparnis auf Einkäu-
fen in eine ausserobligatorische Stiftung, 
die je nach Steuerdomizil und Progression 
der versicherten Person durchschnittlich 30 
bis 35 Prozent des Einkaufsbetrags aus-
macht, weil Einkäufe nach allen kantonalen 
Steuergesetzen und auch bei der direkten 
Bundessteuer vom Einkommen abgezogen 

werden können. Zudem kann man, wieder-
kehrend bis zur Pensionierung, durch nach-
haltig tiefere Vermögens- und Einkommens-
steuern dank steuerbefreitem Vermögen 
und Einkommen (auf Einkäufen, Sparprä-
mien und laufenden Vermögenserträgen) 
profi tieren. Je nach Vermögensertrag des 
Pensionskassenguthabens und steuerlicher 
Belastung ergibt dies noch einmal zirka 1 
bis 3 Prozent des Sparkapitals als wieder-
kehrende jährliche Steuerersparnis bis zur 
Pensionierung. Und wenn der Einkauf – als 
«fringe benefi t» oder als Bonus – zu einem 
hohen Anteil von der Arbeitgeberin entrich-
tet wird, nimmt das Interesse an einer der-
art fl exiblen Lösung sprunghaft zu.

Fortschrittliche Lösungen

Fortschrittliche ausserobligatorische Lösun-
gen bieten nebst substanziellen Steuerpla-
nungsmöglichkeiten auch eingehende Be-
ratung beim Ausbau der berufl ichen Vorsor-
ge, und dies mit maximaler Flexibilität und 
Transparenz. Marktführende Produkte wur-
den durch Fachleute, zusammen mit aus-
senstehenden Spezialisten, erarbeitet und 
von Versicherungen, Pensionskassen-Exper-
ten, Aufsichts behörden und Steuerverwal-
tungen auf der Basis der heutigen Gesetz-
gebung und Rechtssprechung geprüft. Des-
halb bewähren sie sich in der Praxis auch 
bestens. 

Porträt
Die Sammelstiftung Vorsorge der Zentral-
schweiz (SSVZ) ist Mitglied des interdiszipli-
nären Beraterverbunds Swissconsultants.ch. Er 
besteht aus 290 Fachleuten aus den Gebieten 
Treuhand, Wirtschaftsprüfung, Unternehmens-
beratung, Mergers and Acquisitions, Informa-
tik, Marketing, Werbung, Public Relations, Vor-
sorgeplanung, Rechtsberatung, Ver   siche rungs-
beratung, Human Resources, Personalschu-
lung, Sozialwissenschaften und Im mo bi lien-
beratung. 

www.swissconsultants.ch
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Transparenz und Flex i-
bilität der Vorsorge

Wer die nachfolgenden Fragen mehrheit-
lich mit «nein» beantworten muss, für den 
kann sich eine Neubeurteilung seiner Ka-
dervorsorge lohnen:

Bemüht sich Ihre Pensionskasse aktiv 
um eine Optimierung Ihrer Personalvor-
sorge?

Kennen Sie den Vermögensverwalter 
Ihrer Pensionskasse?

Kennen Sie die tatsächliche Rendite 
Ihrer Vorsorgegelder?

Ist Ihnen bekannt, ob Verwaltungskos-
ten und Risikoprämien in einem vernünf-
tigen Verhältnis zu Sparprämien und 
Rendite stehen?

Können Sie Einfl uss auf Anlageent-
scheide Ihrer Pensionskasse nehmen?

Finden Sie es opportun, einer Pensions-
kasse viel Geld für lange Zeit anzuver-
trauen, ohne Einfl uss auf die Anlageent-
scheide nehmen zu können?

■

■

■

■

■

■


